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Ausgewählte Aktivitäten des NABU

NABU-Naturschutzfachtagung über nicht
heimische Arten in Deutschland

Unter dem Motto „Was macht der Hals
bandsittich in der Thujahecke?" organisierte 
der NABU vom 12.-13. Februar 2000 eine 
Tagung an der TU Braunschweig. Ziel der 
Veranstaltung war es, durch Spezialisten die 
Problematik der Einschleppung bzw. Einwan
derung von Arten, ihre Ausbreitung in 
Deutschland sowie ihre potentielle Bedro
hung indigener Organismen zu erörtern, um 
letztendlich Empfehlungen für den Umgang 
mit diesen allochthonen Arten geben zu kön
nen. Im Einladungs-Folder zur Tagung wurde 
die Diskussion über die Neophyten (z. B. Ja
panischer Staudenknöterich, Drüsiges Spring
kraut) und Neozoen (z. B. Marderhund, Drei
kantmuschel) als selbst in Fachkreisen heftig 
und kontrovers skizziert. Bestrebungen zur 
Ausrottung der „Aliens" und Vorwürfe eines 
biologischen Rassismus stünden sich gegen
über. Der Anspruch des NABU an die Tagung 
war deshalb auch, „diese Diskussion auf eine 
sachliche Basis zurückzuführen." Während 
der zweitägigen Veranstaltung wurden 12 
Vorträge von überwiegend im NABU enga
gierten Fachleuten gehalten. Das Themen
spektrum reichte von Bestandsanalysen, z.B . 
für Käfer, Krebse, Schildkröten oder Wasser
vögel, bis hin zu Fragen der Einnischung und 
Naturraumbindung von Neophyten. Dem 
BFA Mykologie erschien es wichtig, dass auf 
dieser bundesweit beachteten Tagung auch 
die Pilze gebührend in den Blickpunkt ge
rückt werden, um eine möglichst ganzheitli
che Betrachtung zu gewährleisten und um so
wohl behördliche als auch ehrenamtliche Na
turschützer für pilzkundliche Themen stärker 
zu sensibilisieren. Mit Prof. Dr. H. K reisel 
(Potthagen) wurde ein renommierter und in 
arealkundlicher Hinsicht sehr kenntnisreicher 
Referent gewonnen. Das Thema seines Vor
trags lautete „Ephemere und eingebürgerte

Pilze in Deutschland". H. K reisel gab ausge
hend von den erforderlichen Begriffsdefini
tionen „Ephemeromyceten" und „Neomyce- 
ten" einen umfassenden Überblick für unter
schiedliche systematische und ökologische 
Pilzgruppen, er verdeutlichte Einwanderungs
wege und präsentierte beispielsweise Tabel
len für nach Europa eingeschleppte Mykor
rhizapilze, saprophytische Großpilze und hu
manpathogene Arten.

Den Abschluß der von ca. 150 Personen 
besuchten Tagung bildete eine Diskussions
runde, während der u. a. Handlungsrichtli
nien empfohlen und Forderungen erhoben 
wurden. Der NABU erachtet ein bundeswei
tes Monitoring für notwendig, dass die Aus
wirkungen von Neophyten und Neozoen auf 
die heimische Pflanzen- und Tierwelt zum 
Gegenstand hat. Es soll dabei vor allem um 
die Früherkennung potentieller Gefahren 
und falls erforderlich um die rechtzeitige Re
gulierung gehen. Des weiteren fordert der 
NABU Änderungen in der Gesetzgebung für 
Naturschutz, Forst, Fischerei und Jagd zur 
Eindämmung gebietsfremder Arten bzw. zum 
vorbeugenden Schutz der heimischen.

Die Fachvorträge sind in einem 97 Seiten 
umfassenden Tagungsband abgedruckt. Ge
gen Zahlung einer Schutzgebühr kann dieser 
beim NABU in Bonn angefordert werden 
(NABU-Versand, Postfach 41 03 51, 53025 
Bonn).

Novelle Bundesnaturschutzgesetz
Bereits 24 Jahre ist das Bundesnaturschutz

gesetz alt. Nachdem bereits durch die frühe
ren Minister T ö p fer  und M erkel eine umfas
sende Novellierung angekündigt wurde, will 
sie nun Bundesumweltminister T rittin  end
lich realisieren. Ein Entwurf der Novelle liegt 
inzwischen vor. Er enthält verschiedene gute 
Ansätze, kann aber nach Auffassung des NA
BU noch nicht befriedigen. Der NABU hat
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wiederholt auf die Dringlichkeit einer Neu
fassung des Gesetzes hingewiesen und 11 so
genannte Kernforderungen erhoben. Von 
diesen seien hier 3 beispielhaft genannt:

-  Schaffung eines nationalen Biotopver
bundsystems. Die Bundesländer sind zu ver
pflichten, dass wenigstens 15 % der Landes
fläche zur Gewährleistung eines Biotopver
bundes als Naturschutzvorrangflächen auszu
weisen sind. Zu schützen sind vor allem Le
bensräume mit vom Aussterben bedrohten 
und stark gefährdeten Arten oder mit sol
chen, für deren Fortbestand Deutschland 
international eine hohe Verantwortung be
sitzt.

-  Nur im Falle unzumutbarer Naturschutz
auflagen bzw. Nutzungsbeschränkungen sind 
an die Landwirtschaft Ausgleichszahlungen 
vorzunehmen, ein prinzipieller Zahlungsan
spruch für Schutzgebiete besteht nicht. Es ob
liegt den Ländern, Regelungen für eine ange
messene Entschädigung zu finden. Bei erheb
lichen, aber zumutbaren Beeinträchtigungen 
sind Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes 
zu prüfen.

-  Die Aufrechterhaltung oder Ausweisung 
eines Nationalparks ist nicht zwingend daran 
gebunden, dass er sich in einem vom Men
schen weitgehend unbeeinflussten Zustand 
befindet. Ein solcher Zustand kann sich auch 
durch geeignete Schutzmaßnahmen und na
türliche Eigenentwicklung erst einstellen (Be
merkung: Der 1998 gegründete Nationalpark 
„Elbtal-Aue" wurde wegen zu starker 
menschlicher Beeinflussung vom Oberver
waltungsgericht Lüneburg für nichtig erklärt).

NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe"
Nach Einschätzung des NABU reichen die 

staatlichen Aktivitäten bezüglich der Schutz
gebietsausweisung nicht aus, um die biolo
gisch besonders wertvollen Lebensräume in 
Deutschland zu sichern. Im Gegenteil, durch 
Verkauf solcher Flächen zur privaten Nutzung 
oder beispielsweise durch Kürzung der Na
turschutzetats ist es teilweise sogar zu einer 
Entwertung bestehender Schutzgebiete ge

kommen. Aus diesem Grund will der NABU 
künftig verstärkt Flächen mit reicher Biotop
ausstattung und einem hohen Anteil gefähr
deter Arten erwerben, pflegen und fachlich 
betreuen. Zur Verwaltung dieser Flächen und 
zur Deckung der laufenden Kosten für den 
Flächenerhalt wurde die Stiftung „Nationales 
Naturerbe" gegründet.

Kauf von Flächen des ehemaligen Übungs
platzes Lieberose

Die Bundesrepublik verfügt in den neuen 
Ländern über große Gebiete von hohem na
turschutzfachlichen Wert. Dazu gehören u.a. 
Flächen, die vor der Wiedervereinigung von 
der russischen Armee genutzt wurden. Die 
Naturschutzverbände bemühen sich seit Jah
ren, dass die Bundesregierung einen mög
lichst großen Anteil dieser Flächen kostenlos 
den Ländern und Verbänden zur Verfügung 
stellt. Von ursprünglich 170 000 Hektar, über 
die diesbezüglich verhandelt wurde, ist die 
Größe der kostenfreien Fläche auf 50 000 re
duziert worden, jedoch sollen weitere 50 000 
Hektar zu günstigen Preisen Ländern und 
Verbänden angeboten werden. Der NABU 
konzentriert sich beim Flächenerwerb zur 
Zeit auf den Truppenübungsplatz Lieberose, 
der sich nordöstlich des Spreewaldes befin
det (Brandenburg). Der NABU will mit 1,6 
Millionen Mark den 32 km2 umfassenden 
zentralen Teil kaufen. Im Gebiet kommen 
u.a. zahlreiche nährstoffarme Kesselmoore 
und kleine Seen sowie eine der größten 
Zwergstrauchheiden Deutschlands vor. Prob
lematisch ist der hohe Anteil von Munition in 
den Flächen. Deren konsequente Beseitigung 
wäre einerseits sehr teuer und würde ande
rerseits die Qualität der Lebensräume stark 
beeinträchtigen. Aus diesem Grund soll au
ßerhalb der Wege lediglich die oberflächlich 
liegende Munition entfernt werden. Das 
künftige Naturparadies Lieberose soll zusam
men mit dem ehemaligen Übungsplatz Jüter
bog West durch die „Stiftung Naturlandschaf
ten Brandenburg" langfristig unterhalten und 
gepflegt werden. P. O t t o
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